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 Veröffentlicht am 05.10.1965

Norm

AngG §23 Abs1 IA

Rechtssatz

Verlängert ein Angestellter sein Dienstverhältnis, das er wegen Vorliegens eines wichtigen Grundes vorzeitig au4ösen

wollte, über Ersuchen des Dienstgebers zwecks Einschulung eines Nachfolgers um einen Monat, dann endet das

Dienstverhältnis durch einvernehmliche Au4ösung und nicht durch vorzeitigen Austritt. Dem Angestellten gebührt

ohne Prüfung des Umstandes, ob ein vorzeitiger Austritt vorliegt, auf Grund der einvernehmlichen Au4ösung die

Abfertigung.
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